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Elisabeth Küttler, Die Men-
schenrechtskammer für Bos-
nien-Herzegowina, Berlin
(Berliner Wissenschafts-
Verlag) 2003.

Das Buch von Elisabeth
Küttler ist in mehrfacher
Hinsicht bemerkenswert und
wichtig: Die Autorin widmet
sich einem Novum, das
Präzedenzcharakter haben
könnte. Die Menschen-
rechtskammer für Bosnien-
Herzegowina war eine neuar-
tige Institution, eine Mi-
schung zwischen einem in-
ternationalen und einem
nationalen Gericht als Aus-
druck internationaler und
nationaler Verantwortung,
die dem neu entstandenen
Staat half – ihn unter Um-
ständen auch dazu zwang −
fundamentale Menschen-
rechte zu schützen. Sie war
jedoch kein Teil des Ge-
richtssystems, sondern  be-
fand sich außerhalb, ja über
demselben, womit sie teil-
weise die Funktionen des
Verfassungsgerichts ausübte.
Folgerichtig übergab sie am
1. Januar 2004 ihre Kompe-
tenzen an das Verfassungsge-
richt von Bosnien-Herzego-
wina, für das sie im Laufe der
acht Jahre ihrer Arbeit (Ende
1995 – Ende 2003) die Richt-
linien geschaffen und Präze-
denzurteile gefällt hatte, und
löste sich auf. Eigentlich soll-
te sie bereits Ende 2000 ihre
Arbeit einstellen, ihr Mandat
wurde jedoch um drei weite-
re Jahre verlängert. Der Zeit-
punkt der Auflösung wurde
mitbestimmt von der Auf-
nahme Bosnien-Herzego-
winas in den Europarat, die
es den Bürgern und Bürge-
rinnen des Landes ermög-
licht, ihre Beschwerden di-
rekt beim Europäischen
Menschenrechtsgerichtshof

(EGMR) vorzubringen, bleibt
der nationale Rechtsweg aus-
geschöpft.

Obwohl Elisabeth Küttlers
Buch ein juristisches Fach-
buch bzw. eine Dissertation
ist, ist es auch für Laien ver-
ständlich geschrieben. Die
Struktur des Buches ist klar
und ausgewogen. Das Buch
ist in zwei Hauptkapitel un-
terteilt: Das erste Hauptkapi-
tel befasst sich mit den
Grundlagen der Arbeit der
Menschenrechtskammer, das
zweite Kapitel gibt einen Ü-
berblick über die Rechtspre-
chung zu materiellen Rechts-
fragen.

Nach einer relativ kurzen
aber klar verfassten Einfüh-
rung in die Rechtsgrundla-
gen und die Entstehungsge-
schichte der Menschen-
rechtskammer (S. 23-35), in
der die Autorin die Vorläufer
des Dayton-Abkommens so-
wie das Dayton-Abkommen
an sich als Rechtsgrundlage
der Menschenrechtskammer
skizziert, gibt Küttler einen
Überblick über die Aufgaben
und die Struktur  der Kam-
mer (S. 36-46). Hauptaufgabe
der Kammer ist demnach die
Beurteilung , »(...) ob der
Staat BiH oder die Gebiets-
einheiten durch ihre Behör-
den oder auf andere ihnen
zurechenbare Weise Men-
schenrechte verletzen.« (S.
36) Zur Struktur der Men-
schenrechtskammer erläutert
die Autorin die Verfahrens-
ordnung, die Zusammenset-
zung sowie die Organisation
der Kammer. Da die Men-
schenrechtskammer nur eine
der Institutionen zum Schutz
der Menschenrechte in Bos-
nien-Herzegowina war, stellt
die Autorin das Verhältnis
der Kammer zu diesen ande-

ren Institutionen (Ombuds-
person der Menschenrechts-
kommission, Verfassungsge-
richt von Bosnien-Herzego-
wina, Kommission für
Grundeigentumsansprüche
von Binnenvertriebenen und
Flüchtlingen, Office of the
High Representative und die
Ombudsperson der Föderati-
on Bosnien-Herzegowina)
ausführlich dar (S. 47-67).
Schließlich befasst sich die
Autorin mit dem Verfahren
vor der Menschenrechts-
kammer (S. 68-97) und der
Zulässigkeit der Beschwerde
vor der Kammer (S. 97-116),
was einen grundlegenden
Teil dieser Arbeit darstellt.
Ablauf und Abschluss von
Verfahren, die vor der Men-
schenrechtskammer verhan-
delt wurden, werden aus-
führlich beschrieben, ebenso
wie die aktive Rolle, die die
Kammer im Bezug auf die Si-
cherung der Menschenrechte
ausgefüllt hat.

Die in diesem Teil gelieferten
Grundlagen werden im zwei-
ten Hauptkapitel des Buches
anhand von Fallbeispielen
veranschaulicht. Drei Arten
von Fallbeispielen werden
angeführt: Fälle im Hinblick
auf das Recht auf Leben und
Freiheit, Fälle hinsichtlich
des Rechts der Achtung der
Wohnung und des Eigen-
tums sowie Diskriminie-
rungsfälle.

Die erste Fallkategorie um-
fasst das gewaltsame Ver-
schwindenlassen von Men-
schen, die Anwendung der
Todesstrafe und willkürliche
Gefangennahme. Küttler be-
schreibt u.a. den Fall des ka-
tholischen Priesters Peter
Matanovic, der in der Stadt
Prijedor in der Republika
Srpska zusammen mit seinen

Eltern im September 1995
zunächst unter Hausarrest
gestellt, später auf die Poli-
zeiwache in Prijedor gebracht
und seitdem nicht mehr ge-
sehen wurde. Die Autorin
legt dar, dass die Menschen-
rechtskammer »(...) in ihren
Entscheidungen zum Ver-
schwindenlassen von Men-
schen kein menschenrecht-
lich unbekanntes Terrain
betreten [hat], so dass sie
sich auf die Wertungen ande-
rer Menschenrechtsgremien
stützen konnte.« (S. 122) Im
Fall Damjanovic hingegen,
bei dem es um die Anwen-
dung der Todesstrafe ging,
zeigt Küttler, dass »(...) die
Kammer unter Rückgriff auf
allgemein gültige Wertungen
des EGMR neue Standards zu
der Fallgestaltung der dro-
henden Todesstrafe in einem
Geltungsland der EMRK [Eu-
ropäische Menschenrechts-
konvention] entwickeln
[musste].« (S. 135)

Die zweite Fallkategorie
umfasst JNA-Fälle, Fälle zur
»Law on Abandoned Appar-
tements/Property«, Fälle zur
Nichtdurchsetzung von Räu-
mungsurteilen, Fälle zu ein-
gefrorenen Fremdwährungs-
konten und Fälle zu JNA-
Pensionen. Die Entscheidun-
gen der Kammer in den JNA-
Fällen stellten zahlenmäßig
einen großen Anteil der
Rechtssprechung der Men-
schenrechtskammer für Bos-
nien-Herzegowina dar.

Die dritte Fallkategorie (Dis-
kriminierungsfälle) besteht
aus Fällen diskriminierender
Justizverweigerung, Diskrimi-
nierungen in arbeitsrechtli-
cher Hinsicht sowie Diskri-
minierungen bei der Religi-
onsausübung. Die Autorin
beschreibt als Beispiel eines
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Religionsausübungsfalles die
Beschwerde der islamischen
Gemeinde der Stadt Banja
Luka in Zusammenhang mit
15 von Serben zerstörten
Moscheen, von denen 12 als
nationale Kulturdenkmäler
registriert waren.

Küttler kommt abschließend
zu dem Ergebnis, dass
die Menschenrechtskammer
nicht nur wegen der beacht-
lichen Anzahl der ergange-
nen Entscheidungen (670)
Aufmerksamkeit verdient,
sondern auch aufgrund des
dabei entwickelten Fall-
rechts. Die Kammer orien-
tierte sich dabei größtenteils
am Fallrecht des EGMR und
der europäischen Menschen-
rechtskommission, wendete
bestehende Standards an und
war zurückhaltend in der
Entwicklung neuer Ansätze.
Eine Ausnahme, so Küttler,
bildete die Untersuchung
von Diskriminierungsvor-
würfen, bei denen die Kam-
mer die Vorgehensweise des
EGMR modifiziert und damit
auf die im Geltungsbereich
der EMRK untypische Situa-
tion systematischer Diskri-
minierung ethnischer Min-
derheiten reagiert habe:
»Hier hat sie bewiesen, dass
die EMRK entgegen entspre-
chender Zweifel durchaus ein
geeignetes Instrument ist,
um schweren und systemati-
schen Menschenrechtsverlet-
zungen zu begegnen« (S.
237).

Insgesamt betrachtet bietet
das Buch einen guten Ein-
blick in die Arbeit der Men-
schenrechtskammer für Bos-
nien-Herzegowina und eine
solide Wissensvermittlung
über deren Struktur, Organi-
sation und Verfahrenswei-
sen. Mit Leben gefüllt wer-
den diese juristischen
Grundlagen durch die Fall-
beispiele; sie machen die
Veröffentlichung auch für
Laien interessant.

Was dem Buch jedoch fehlt,
ist eine abschließende Ein-
ordnung der Arbeit der Men-
schenrechtskammer für Bos-
nien-Herzegowina in einen
größeren politischen Kon-
text. Die Autorin bleibt auch
in ihrer Schlussbemerkung
bei einer stark auf juristi-
schen Kriterien beruhenden
Bewertung der Menschen-
rechtskammer – ein eher in-
terdisziplinärer  Blickwinkel
wäre hier interessant gewe-
sen.

Boris Dudas, Marina Giotaki,
Ermin Hadzic, Sabine Wagner

Angelika Timm, Israel – Ge-
sellschaft im Wandel, Opla-
den (Leske + Budrich) 2003.

Fünfzehn Jahre nach ihrer
Studie über die Geschichte
Israels seit seiner Gründung
hat Angelika Timm ein neues
Buch vorgelegt, das kardinale
demographische, politische,
sozio-ökonomische und kul-
turelle Wandlungsprozesse
des Landes seit Beginn der
1990er Jahre zum Gegen-
stand hat. Bewusst abgesetzt
gegen die verbreitete Sicht-
weise, die das Land überwie-
gend über den Nahost-
Konflikt vermittelt wahr-
nimmt, will die Autorin den
Blick auf die innerstaatliche
Realität lenken – die zwar
auch, aber eben nicht allein
von der israelisch-paläs-
tinensischen Konfrontation
geprägt sei – und »ein mög-
lichst wahrhaftiges und
zugleich facettenreiches bzw.
problemorientiertes Bild vom
‚Innenleben’ des jüdischen
Staates« (S. 9) zeichnen.

Die Transformationsprozesse
werden in sechs Kapiteln von
31 bis 51 Seiten behandelt.
Es geht um

a) den Abschied der Ein-
wanderergesellschaft vom
Schmelztiegelkonzept
und die Ausprägung einer
pluralistischen Mosaikge-

sellschaft überwiegend als
Ergebnis des russischen
Zuzugs und der Rückwir-
kungen der Gewalteskala-
tion auf die palästinensi-
schen Bürger Israels;

b) den so genannten Kul-
turkampf bei der Frage
der Gestaltung des Ver-
hältnisses von Staat und
Religion als Folge der Po-
litisierung der Ultraor-
thodoxie und der Annä-
herung religiöser und
nationalistischer Wert-
vorstellungen;

c) die Umbrüche in der Par-
teienlandschaft und den
Bedeutungszuwachs reli-
giöser und ethnischer
Parteien als Folge des
Wahlsystems sowie das
Wirken zivilgesellschaftli-
cher Organisationen als
Ausdruck der abnehmen-
den Bindungskraft der
kollektiven nationalen
Ziele;

d) das mit der Eingliederung
des Landes in die Welt-
wirtschaft und der Priva-
tisierung staatlicher und
gewerkschaftlicher Un-
ternehmen verbundene
Ende des Wohlfahrtsstaa-
tes bei gleichzeitiger Ver-
flechtung der israelischen
mit der palästinensischen
Wirtschaft, Steigerung der
Militärausgaben und der
Exporte militärindus-
trieller Güter;

e) den Friedensprozess und
die mit ihm verbundenen
Hoffnungen, Resultate,
Rückschläge und Blocka-
den sowie die Diskussion
alternativer Wege, den
Konflikt zu regeln;

f) die überwiegend unter In-
tellektuellen ausgetrage-
nen Kontroversen über
Staatsgründung und Krie-
ge in Verbindung mit de-
ren Legitimationen und
Mythen, einschließlich
des damit verbundenen
Nachdenkens über israeli-
sche Optionen im Kon-

flikt mit den Palästinen-
sern.

Die Darstellung der genann-
ten Transformationsprozesse
wird eingerahmt von einem
Einleitungs- und einem
Schlusskapitel. Die Einlei-
tung, betitelt mit »Israel – ein
Staat wie jeder andere?«,
thematisiert Besonderheiten
des Staates Israel und be-
nennt die Schwerpunkte der
nachfolgenden Kapitel, wenn-
gleich mit einem deutlichen
Akzent auf der historischen
Entwicklung. Die in der
Überschrift formulierte Frage
wird in dem abschließenden
Kapitel über Konfliktfelder,
Entwicklungstrends und Zu-
kunftsdebatten nicht explizit
wieder aufgenommen. Hier
geht es um die bereits in den
vorangegangenen Kapiteln
hin und wieder angespro-
chenen sechs gesellschaftli-
chen Widerspruchsachsen,
den pluralistischen Charakter
einer kollektiven israelischen
Identität und die Vereinbar-
keit von Demokratie und jü-
dischem Nationalstaat. Aber
indirekt findet die Frage mit
der Formel, Israel sei »trotz
historischer und aktueller
Spezifika [...] eine mit Erfol-
gen, Problemen und Schwä-
chen behaftete Gesellschaft
wie jede andere auch« (S.
293) eine salomonische
Antwort.

Die Recherche orientiert sich
»weitgehend an den For-
schungsergebnissen israeli-
scher Wissenschaftler bzw.
an dem äußerst lebhaften
Meinungsstreit zwischen den
Historikern, Politik- und So-
zialwissenschaftlern des Lan-
des« (S. 12). Denn sie soll
»nicht nur die realen Trends
in der Gesellschaftsentwick-
lung im letzten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts, sondern
vor allem auch deren inneris-
raelische Wahrnehmung wi-
derspiegeln bzw. die in der
Diskussion befindlichen Zu-
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kunftslinien nachzeichnen«
(S. 11). Darum wird den »kri-
tisch-analytischen Sichten
von ‚Insidern’ Vorrang vor
außerisraelischen Wortmel-
dungen gegeben« (S. 9). Die
Materialbasis sind – neben
den genannten Forschungs-
ergebnissen und Debatten –
Printmedien, Meinungsum-
fragen, statistische Erhebun-
gen und Gespräche mit Po-
litikern, Wissenschaftlern,
Kulturschaffenden und Ver-
tretern zivilgesellschaftlicher
Organisationen. Als beson-
ders aufschlussreich bezeich-
net die Autorin die In-
terviews mit mehreren
Knessetabgeordneten und ü-
ber 70 weiteren Repräsentan-
ten des öffentlichen Lebens –
mit Bürgern unterschiedli-
cher Herkunft bzw. differie-
render politischer und welt-
anschaulicher Ausrichtung:
»Ihre Reflexionen über den
Wertewandel in der Gesell-
schaft, über ihr individuelles
Identitätsbewusstsein oder
über ihre Visionen für die
Zukunft des Landes ergaben
nicht nur ein vielfarbiges
Mosaik der israelischen Reali-
tät, sondern auch ein breites
Spektrum subjektiv artiku-
lierter Gegenwartsbetrach-
tung und Zukunftserwar-
tung« (S. 12).

Die Publikation enthält ein
Glossar mit 160 hebräischen
und deutschen Begriffen –
von »Achusalim« (ein Kunst-
wort für die aschkenasische,
säkulare, alteingesessene, so-
zialdemokratische und zio-
nistische Elite Israels) bis
»Zomet« (der Name einer
konservativ-nationalistischen
Partei, die gegen territoriale
Kompromisse und für ver-
stärkte Siedlungstätigkeit ein-
tritt). Die umfangreiche Bib-
liographie, die weit mehr als
nur die verarbeitete Literatur
enthält, spiegelt die Intenti-
on der Autorin wider, sich
auf die israelische Innensicht
zu konzentrieren. Die meis-

ten Titel, ob auf hebräisch,
englisch oder deutsch, haben
israelische Verfasser. Den-
noch finden sich rund 50
Arbeiten aus dem deutsch-
sprachigen Raum. Sie reprä-
sentieren leider nicht die ak-
tuelle deutsche Debatte, die
Kriterien der Auswahl wer-
den nicht erkennbar und
wichtige Themengebiete
bzw. Arbeiten werden ausge-
blendet. Neben »Pflichtbü-
chern« wie Theodor Herzls
»Der Judenstaat« (1896/
1988) finden sich recht be-
tagte Veröffentlichungen wie
das von Kurt Sontheimer he-
rausgegebene Buch »Israel –
Politik, Gesellschaft, Wirt-
schaft« (1968) oder Michael
Wolffsohns Arbeit »Politik in
Israel« (1983); daneben wich-
tige neuere Arbeiten wie
Martin Becks »Friedenspro-
zess im Nahen Osten« (2002)
oder das Standardwerk von
Helga Baumgarten »Palästi-
na: Befreiung in den Staat«
(1991), deren Befunde die
Publikation indes nicht ver-
arbeitet.

Das Buch ruft bei der Rezen-
sentin zwiespältige Gefühle
hervor. Die Autorin löst ihre
Absicht durchaus ein und
lässt den Leser auf Israel
nicht durch eine primär vom
Konflikt definierte Optik
schauen, sondern richtet den
Blick auf die innerstaatliche
Entwicklung, und es entsteht
in der Tat ein facettenreiches
Bild vom Innenleben des jü-
dischen Staates, das weder
idealisiert noch dämonisiert.
Wer Neuland betritt, wird die
Publikation als Einführung
und Überblick mit Gewinn
lesen. Die Autorin präsentiert
eine Fülle interessanter Phä-
nomene und Entwicklungen
und scheut keineswegs deut-
liche Worte, wenn sie neben
den Erfolgen auch die Prob-
leme und Schwächen der is-
raelischen Gesellschaft an-
spricht. Aber anders als das
Vorwort erwarten lässt, er-

hält der Leser keine Orientie-
rungshilfen, wenn er Ant-
worten auf die eingangs
gestellten Fragen nach den
Konturen eines zukünftigen
Israel sucht, dessen vielfache
Zerrissenheit die Autorin tref-
fend dargestellt hat. Es gibt
ein (historisches und gegen-
wärtiges) Israel im Konflikt
und ein (vorgestelltes bzw.
künftiges) Israel nach dem
Konflikt. Aber weil zwischen
der Konfliktsituation und
den innergesellschaftlichen
Widersprüchen keine Ver-
knüpfung hergestellt wird,
lässt sich die Frage nicht be-
antworten, was für ein Israel
es nach dem Konflikt geben
wird, geschweige denn, ob es
ein »normales« sein wird. Die
Autorin tendiert dazu, Span-
nungen – z.B. »die Alternati-
ve zwischen einem demokra-
tisch verfassten binationalen,
multikulturellen Staat auf der
einen und einem undemo-
kratischen jüdisch dominier-
ten, möglicherweise stärker
religiös geprägten Gemein-
wesen auf der anderen Seite«
(S. 291) – formelhaft aufzulö-
sen oder in ein gutgemeintes
Plädoyer für konstruktive Lö-
sungen bzw. ein kooperatives
Miteinander münden zu las-
sen. »Ethnische Demokratie«
oder »Ethnokratie«, zwei
von israelischen Kollegen
übernommene Kategorien,
können den gegenwärtigen
Zustand vielleicht auf den
Begriff bringen, liefern aber
keinen Anhalt, wie sich »das
innergesellschaftliche Wider-
spruchspotenzial von großer
Sprengkraft« entwickeln und
welche gesellschaftlichen
Kräfte unter welchen Voraus-
setzungen welche Lösungen
durchsetzen könnten. Ähn-
lich verhält es sich mit dem
spannungsreichen Verhältnis
von Religion und Staat bzw.
zwischen dem religiösen und
dem säkularen Sektor und
der Frage nach der Essenz jü-
discher bzw. israelischer

Identität. Wohin treiben die-
se Spannungen die israeli-
sche Gesellschaft? Auch hier
verweist uns die Autorin
letztlich auf den »weitere(n)
Geschichtsverlauf« (S. 285).

Im Kapitel über das politi-
sche System und im Schluss-
kapitel mit seinem Ausblick
auf künftige Entwicklungen
böten sich Anhaltspunkte
zur Orientierung. Die Auto-
rin weist zum einen darauf
hin, dass sich nicht selten die
Spaltungen (cleavages) in der
israelischen Gesellschaft (ü-
ber die wir in der Publikation
viel Wissenswertes erfahren)
überlappen, so dass z.B. ein
orientalischer Jude oft dem
religiösen Lager angehört
und Kompromisslösungen im
israelisch-palästinensischen
Konflikt ablehnt. Zum ande-
ren stellt sie fest, dass »die
innerstaatliche Entwicklung
(...) untrennbar an die äuße-
ren Existenzbedingungen ge-
bunden ist« (S. 9) und die
»Perspektive Israels (...) un-
abdingbar mit dem Fortgang
oder der Beendigung der
nahöstlichen Konfrontation
verknüpft bleiben (wird)« (S.
290). Wenn die beiden Be-
funde, zusammen genom-
men, methodisch fruchtbar
gemacht worden wären, hät-
ten sie dem Leser die er-
wünschte Orientierung lie-
fern können. So interessant
die Auflistung und Behand-
lung der Spaltungen ist, so
spinnt die Autorin doch die
Fäden nicht zusammen, so
dass ein merkwürdig amor-
phes Bild entsteht, ohne dass
man erfährt, wo man auf
brennende Fragen eine Ant-
wort zu suchen hätte. Die für
den Friedensprozess bedeut-
samen kumulativen Spaltun-
gen in der israelischen Sozi-
alstruktur der Gegenwart
sind indes nicht nur der Ko-
häsion der Gesellschaft ab-
träglich, sondern erschweren
einen breiten Konsens über
Ob und Wie eines Friedens-
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schlusses zwischen Israelis
und Palästinensern immens.
Erst dieser analytische Zugriff
erlaubte z.B. die Feststellung,
dass die Friedensfähigkeit der
Gesellschaft in dem Maße
abnimmt, wie der religiöse
Faktor, demographisch be-
günstigt, zu hegemonialer
Geltung gelangt. Auf diesem
Wege hätte man der als
„offen und unbeantwortet«
bezeichneten Frage zu Leibe
rücken können, ob der
zu beobachtende politische
Rechtstrend als vorüberge-
hende Erscheinung oder als
Langzeitentwicklung zu wer-
ten sei (S. 292) und den Leser
mit der Möglichkeit konfron-
tieren können, dass der zu
beobachtende politische
Rechtstrend als Langzeitent-
wicklung dass die Zeit nicht
für, sondern gegen den Frie-
den arbeitet. Erst dann würde
auch ermessbar, in welchem
Maße die tiefe Zerrissenheit
der israelischen Gesellschaft
in Verbindung mit dem
Nahostkonflikt Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit (rule
of law) unterminiert. Zu bei-
den Fragen hat z.B. der israe-
lische Soziologe Avishai Ehr-
lich in englischer und
deutscher Sprache Arbeiten
vorgelegt, die aber keine Be-
achtung finden.

Vielleicht hat die Unterbe-
lichtung des israelisch-
palästinensischen Konflikts
in seiner Wechselwirkung
mit Strukturmerkmalen der
israelischen Gesellschaft dazu
geführt, dass die Zentralität
des Militärs kein Thema der
Publikation darstellt. Auch
dieses Defizit ist dem Tief-
gang der Untersuchung ab-
träglich und verhindert, dass
über die populäre Rede von
der sich immer schneller
drehenden Spirale der Ge-
walt hinaus ein Verständnis
dieses nicht unbedingt na-
turwüchsigen Vorgangs ent-
steht. Die Autorin stellt fest,
dass im innerisraelischen

Diskurs über die Möglichkeit,
israelische Sicherheit dauer-
haft zu garantieren, in den
1990er Jahren ein vorüber-
gehender Umschwung statt-
fand. In der Tat galt im letz-
ten Jahrzehnt sowohl die
Höherbewertung der soge-
nannten Sicherheitsfrage vor
allen anderen gesellschaftli-
chen Fragen als auch die Re-
duktion von Sicherheit auf
die militärische Dimension
nicht mehr unangefochten.
Dass es in der israelischen
Gesellschaft heute wieder
deutliche Mehrheiten dafür
gibt, die Sicherheit erneut
dem Militär anzuvertrauen
und ihm überdies freie Hand
zu geben, erklärt die Autorin
mit der zweiten Intifada und
der mit ihr einher gehenden
Gefährdung individueller Si-
cherheit. Das ist plausibel –
man liest es darum überall.
Aber erst im Zusammenhang
mit der Militarisierung men-
taler Orientierungen wird
verständlich, warum eine
Mehrheit die Gewaltstrategie
der Regierung befürwortet,
ohne zu glauben, dass sie ei-
ne tragfähige Konfliktlösung
bringt. Das »Primat des Mili-
tärischen im jungen Staat
und die Festungs- und Wa-
genburgmentalität« (S. 186)
werden zwar in einem Kapi-
tel über die Leitlinien israeli-
scher Regionalpolitik von
Ben Gurion bis Schamir er-
wähnt. Aber hier lässt die Au-
torin lediglich die israelische
Außen- und Verteidigungs-
politik von 1948 bis 1991
Revue passieren. Die Zentra-
lität des Militärischen als ge-
sellschaftliches Phänomen,
das seine Spuren überall, in
der Erziehung, der Wirt-
schaft, in der Politik und im
Recht hinterlässt und ohne
das die generelle Präferenz
des militärischen Sieges vor
politischem Kompromiss
nicht verständlich wäre, ist
kein Thema des Buches. Eine
Erklärung dafür sucht man

vergeblich. Da es sich um al-
les andere als eine Rander-
scheinung der israelischen
Gesellschaft handelt, wäre in
diesem Kapitel zumindest ein
Hinweis auf entsprechende
Literatur angebracht gewe-
sen.

Ebenfalls wünschenswert wä-
re ein solches Verfahren bei
einer weiteren Leerstelle in
der Publikation gewesen, der
Geschlechterfrage. Aber die
im deutschen Sprachraum
singuläre Studie von Uta
Klein »Militär und Ge-
schlecht« (2001) findet keine
Erwähnung, wie überhaupt
deren zahlreiche Publikatio-
nen zum Militär als konstitu-
tivem Element der gesell-
schaftlichen Organisation
und der individuellen Identi-
tät nicht vorkommen. Die
Kenntnis, dass in Israel die
Frauen Wehrdienst leisten,
ist weit verbreitet. Weniger
bekannt sein dürfte, dass die
Wehrpflicht von Frauen kei-
neswegs der Gleichberechti-
gung von Frauen im Militär,
im Berufsleben oder in der
Politik förderlich war. Die
Geschlechterfrage hängt im
Übrigen sowohl mit der
Zentralität des Militärischen
als auch mit dem Konflikt
zusammen, der einen per-
manenten Kriegszustand er-
zeugt. Denn der Zionismus
kultivierte ein Männlich-
keitsbild, das seine Vorbilder
in der mythischen militan-
ten Heldenfigur fand und
Männer als Kämpfer und Be-
schützer glorifizierte. Bis heu-
te ist das Bild des Kämpfers
an einen männlichen Solda-
ten gekoppelt, denn Frauen
werden faktisch als nicht
kampfestauglich angesehen –
auch wenn das Kampftrup-
penverbot seit 2000 nicht
mehr gilt. Militärische Füh-
rungspositionen sind ihnen
in der Regel versperrt und
damit fehlt eine wesentliche
Voraussetzung für eine Kar-
riere in Wirtschaft und Poli-

tik. Die jungen Männer hin-
gegen erweisen sich durch
die Teilnahme am Krieg den
Leistungen der Gründerge-
neration würdig, die 1948
die Unabhängigkeit erkämpft
hatte. Der permanente Kriegs-
zustand konserviert das Mili-
tär als Sozialisationsinstanz
sowie Sprungbrett für die be-
rufliche und politische Kar-
riere, aber nur für die Män-
ner. Er trägt auf diese Weise
zur Verfestigung der Ge-
schlechterungleichheit bei.

Warum die Genderfrage in
dieser Publikation nicht vor-
kommt, erfahren wir nicht.
Wir lesen in den Ausführun-
gen über das politische Sys-
tem und die Zivilgesellschaft
lediglich, dass es mehr als
90 Frauenorganisationen, ein
Frauennetzwerk, mehrere fe-
ministische Menschenrechts-
organisationen und eine
größere Zahl von Schwulen-
und Lesbenvereinigungen
gibt. Die Geschlechterung-
leichheit hätte durchaus ein
eigenes Kapitel verdient, sie
hätte aber auch an anderer
Stelle platziert werden kön-
nen, z.B. in dem Kapitel über
Globalisierung, Wirtschafts-
reform und sozialen Wandel.
Dort kommt u.a. die Trans-
formation des Kibbuz zur
Sprache. Die Ideologie der
Kibbuzbewegung schien den
Frauen in der Rolle von Pio-
nierinnen – in der einen
Hand den Pflug, in der ande-
ren das Gewehr – zwar die
Chance auf gleichberechtigte
Teilhabe am Aufbau von
Staat und Gesellschaft zu bie-
ten. Aber sie wurden nach
und nach zuständig für Kü-
che und Kinder, bis der Ein-
zug der freien Marktwirt-
schaft dem kollektiven
Gemeinschaftswerk endgül-
tig die Gleichheitsideologie
austrieb. Die Abschnitte über
die Transformation Israels
von einem Agrarland zu ei-
nem modernen Industrie-
staat, in dem der »,Pionier,
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der von Zitrushain zu Zitrus-
hain reitet’« (S. 156), der
Vergangenheit angehört, wä-
ren von Ausführungen über
die niedrige Erwerbsquote
von Frauen und die deut-
lichen Einkommensunter-
schiede zwischen männ-
lichen und weiblichen Er-
werbstätigen bereichert wor-
den, die mit dem verbrei-
teten Klischee von den
emanzipierten, selbstbewuss-
ten und starken Frauen Isra-
els nicht gerade zusammen-
passen. Gewiss waren asch-
kenasische jüdische Männer,
deren Einkommen stets hö-
her war als das ihrer orienta-
lischen Geschlechtsgenossen,
die Hauptprofiteure der Pri-
vatisierung, zweifellos gehör-
ten zu den Verlierern die ori-
entalischen Juden. Dass aber
die Frauen afrikanisch-
asiatischer Herkunft auf der
untersten Stufe der Einkom-
menspyramide rangieren, ist
der Autorin keine Erwäh-
nung wert. Der Abschnitt ü-
ber die Friedensbewegung
hätte Gelegenheit geboten,
über die bloße Auszählung
von Gruppen wie  »Frauen in
Schwarz«, »Coalition of
Women for a Just Peace« und

»Bat Schalom« (Tochter der
Friedens) hinaus das auffal-
lend hohe Engagement von
Frauen in der Friedensbewe-
gung zu analysieren, das sich
auch als Protest gegen den
permanenten Kriegszustand
mit dessen negativen Folgen
für die Frauenrechte lesen
ließe. Dass die Genderfrage
an keiner Stelle auch nur
kursorisch behandelt wird
und nicht einmal ein Ver-
weis auf einschlägige Arbei-
ten erfolgt, stellt für ein Buch
über die israelische Gesell-
schaft ein ernstes und schwer
erklärliches Versäumnis dar.

Im Vergleich mit diesen De-
fiziten ist die Rezeption von
Arbeiten aus dem deutsch-
sprachigen Raum als akade-
mischer Regelverstoß zu wer-
ten. Die Entscheidung, den
kritisch-analytischen Sichten
von »‚Insidern’« Vorrang vor
außerisraelischen Wortmel-
dungen zu geben, wäre
schlüssiger, wenn es sich um
eine Diskursanalyse handel-
te, aber sie mag noch hinge-
hen, weil der mit der israeli-
schen Diskussion nicht
vertraute Leser auf diese Wei-
se erfährt, dass es über für Is-

rael vitale Fragen hier einen
lebendigen Meinungsstreit
gibt. Befremdlich aber ist die
getroffene Auswahl unter
den deutschsprachigen Wort-
meldungen. In dem Kapitel
über die al-Aqsa-Intifada
kommt als einziger Wissen-
schaftler ein Autor zu Wort,
dessen Arbeiten ihn als
Experten für die US-
amerikanische Nahostpolitik
ausweisen; aber das mag
noch hingehen, weil der
israelisch-palästinensische
Konflikt nicht im Zentrum
des Buches steht, in
Deutschland relativ breit be-
arbeitet wird und die Arbei-
ten derjenigen, die regelmä-
ßig hierzu publizieren, leicht
zugänglich sind. Anders ver-
hält es sich z.B. mit Inamo
(Informationsprojekt Naher
und Mittlerer Osten), das
sich immer wieder kritisch
bei Kernfragen von Staat und
Gesellschaft Israels – Demo-
graphie, Judentum, Konflikt,
Parteien, Religion, Rüstung,
Staatsbürgerschaft, Ungleich-
heit etc. – zu Wort meldet.
Da hier häufig auch israeli-
sche Autoren in deutscher
Übersetzung zu Wort kom-
men, wäre ein Verweis auf

diese Zeitschrift umso mehr
angebracht gewesen, als die
Autorin es sich ja vorge-
nommen hat, vorrangig die
israelische Innensicht zu prä-
sentieren, aber auf Vollstän-
digkeit bzw. die Diskussion
des Details verzichtet hat.

Welches Fazit lässt sich zie-
hen? Bei der Lektüre dieser
fleißigen Arbeit entfaltet sich
vor dem inneren Auge des
Lesers ein Fächer mit vielen
Farben und Formen. Aber er
zerfällt ihm in den Händen,
denn es fehlt ein Band, das
alles zusammen halten
könnte. Vermutlich kann
man eine Gesellschaft wie
die israelische, die so durch-
drungen ist von dem Dauer-
konflikt mit den Palästinen-
sern, nicht auf die uns
vorgeführte Weise sezieren.
Man braucht eine Problem-
stellung, und eine solche
sucht man vergebens. Auch
wenn der Leser viel Wis-
senswertes dazugelernt hat,
so bleibt er doch am Ende
ratlos zurück.

Margret Johannsen
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